
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.
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(4Ob117/54)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.07.1954

Norm

ABGB §879 CIIo1

ABGB §1152

AngG §6

AngG §17

Rechtssatz

Der Dienstnehmer, der bei Eingehung des Dienstverhältnisses unterlassen hat, dem Dienstgeber seine Vordienstzeiten

bekanntzugeben, kann nicht nachträglich die Einstufung in eine höhere Gehaltsstufe begehren.

Entscheidungstexte

4 Ob 116/54

Entscheidungstext OGH 15.07.1954 4 Ob 116/54

Schlagworte

SW: Arbeitnehmer, Arbeitgeber, Entgelt, Lohn, Gehalt, verschweigen, Bekanntgabe, Sittenwidrigkeit
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